
Der Landtag von Niederösterreich hat am                                 beschlossen: 
 
 

Änderung des NÖ Landarbeiterkammergesetzes 

 
 

Das NÖ Landarbeiterkammergesetz, LGBl. 9000, wird wie folgt geändert: 

 

1. Im § 2 Abs. 1 wird am Ende der Z. 6 der Beistrich durch einen Punkt ersetzt. 

 

2. § 2 Abs. 1 Z. 7 entfällt. 

 

3. § 23 lautet: 

 

„§ 23 

Passives Wahlrecht 

 

Wählbar in die Vollversammlung der NÖ Landarbeiterkammer sind wahlberechtigte 

Kammerzugehörige, die mit Ablauf des Tages der Wahl das 19. Lebensjahr vollendet 

haben und  

 

1. österreichische Staatsbürger oder 

2. Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaates, eines EWR-Vertragsstaates oder 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 

3. langfristig aufenthaltsberechtigte Drittstaatsangehörige im Sinne der Richtlinie 

2003/109/EG (§ 38 Z. 1) oder Familienangehörige im Sinne der Richtlinie 

2004/38/EG (§ 38 Z. 2) sind.“  

 

 

4. Nach § 37 wird folgender § 38 angefügt: 

 

„§ 38  

Umgesetzte EG-Richtlinien 
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Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 

umgesetzt: 

 

1. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 

Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, 

ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S 44; 

 

2.  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehöri-

gen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhal-

ten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 

Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl.Nr. 

L 158 vom 30. April 2004, S 77.“ 

 


